
 
 
 
 

 
                   
 
Erbach im Mai 2016  
 
 
Kundeninformation Belastungen im Bauschutt 
Kreislaufwirtschaftsgesetz § 22 Beauftragung Dritter 
 
 
Bauschutt richtig entsorgen ist nicht nur ökologisch ein Problem sondern auch 
einen Kostenfrage und wichtig für unsere Umwelt. 
 
Grundsätzlich muss bezüglich Bauschutt sehr sensibel auf die Belastungswerte 
geachtet werden, da bereits geringe Chargen höher belastetem Material das 
Haufwerk stark verunreinigen können. Durch die intensive Umsetzung der 
Deponieverordnung (DepV) mit regelmäßiger Überprüfung der Deponien durch die 
Behörden wird dies stetig verschärft. Der Bauschutt, resultierend aus 
Kaminabbrüchen, gehört zu der höher belasteten Kategorie und muss gesondert 
oder nach vorausgehenden Analysen eingestuft werden. Eine Pauschalierung als 
Bauschutt ist nicht mehr möglich.    
 
Gemäß Abfallgesetz ist der Abfallerzeuger, also Bauherr oder Eigentümer, bis zur 
Entsorgung auf der Deponie in der Verantwortung für die fachgerechte Entsorgung    
(siehe Weber Homepage / Info / Auszug aus dem Kreislaufwirtschaftsgesetz § 22). 
Es ist daher nicht ausreichend dem Auftragnehmer die Verantwortung für eine 
fachgerechte Entsorgung zu übertragen.  
 
Wir möchten hier auf einen fairen Wettbewerb in der Zukunft hinweisen und bieten in 
unseren Angeboten die Entsorgung von Bauschutt nur unter Vorbehalt und 
gegebenenfalls erforderlicher Analytik an. Hierfür stehen uns unsere 
Entsorgungsfachbetriebe zur Seite und sichern uns eine verlässliche und 
gesetzeskonforme Abwicklung zu.  
 
In der Anlage erhalten Sie einen Auszug aus dem Kreislaufwirtschaftsgesetz zu Ihrer 
weiteren Information. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.  
 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
 
 
ike Isolier- und Kaminbau Weber GmbH & Co.KG 
 



 
 
 
 

 
 

 


